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DJDER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

‘M KANTON ZURICH

OJrgan des Ziurcher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

52. JAHRGANG NUMMER © 23. MAI 1958

Ordentliche Delegiertenversammlung 1958

Die ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV fin-
det Samstag, den 28. Juni statt. Die Einladung mit der
Traktandenliste wird in der nichsten Nummer des
Pidagogischen Beobachters» publiziert,

Der Vorstand des ZKLV

Ziircher Kantonaler Lehrerverein
Jahresbericht 1957

VII. WICHTIGE GESCHAFTE

E. Teuerungszulagen an die staatlichen Rentenbeziiger

In ihrer Eingabe betreffend Besoldungserhéhung vom
3. Oktober (PB Nrn. 20 und 21/1957) verlangten die
Personalverbinde auch eine angemessene Erhohung der
Teuerungszulagen an die staatlichen Rentner und Ruhe-
gehaltsbeziiger. Der Herr Finanzdirektor lehnte dieses
Begehren ab mit der Begriindung, diese Teuerungs-
zulagen seien erst auf den 1. Januar 1957 neu geordnet
worden und seither sei die Teuerung nur unwesentlich
gestiegen.

Fir die Betroffenen ist diese Begriindung deshalb
nicht stichhaltig, weil die Rentner und Ruhegehalts-
beziiger des Kantons ungeniigende und bedeutend
kleinere Teuerungszulagen erhalten als diejenigen des
Bundes und der Stadt Ziirich. Bund und Stadt Ziirich
beabsichtigen, dieselben zu erhdhen. Damit bleiben
Rentner und Ruhegehaltsbeziiger der kantonalen Ver-
waltung vorliufig die «Stiefkinder» des Kantons.

F. Kollegen im Ruhestand

1. Aufruf an die Gemeinden Dbetreffend Ausrichtung
einer Rente auf die Gemeindezulage
(Jahresbericht 1956, Seite 19)

Im Mai empfahl die Erziehungsdirektion in einem Auf-
ruf allen Schulpflegen des Kantons, iiberall, wo dies
nicht bereits der Fall sei, den pensionierten Lehrern auf
die Gemeindezulage eine Rente auszurichten, da diese
Kollegen (etwa 13,6 %o aller Pensionierten) bedeutend
schlechtergestellt sind als alle iibrigen. Auch der Kan-
tonalvorstand und die Vereinigung der Kollegen im
Ruhestand gelangten mit der Bitte an ihre Vertrauens-
leute, in den Gemeinden dieser Frage ihre ganz beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Erfolg all dieser
Bemiihungen war bescheiden. Hoffen wir, im neuen Jahr
kénne mehr erreicht werden.

2. Besoldung an pensionierte Lehrer, welche sich noch
fiir den Vikariatsdienst zur Verfiigung stellen
(PB Nr. 16/17, 1957)

Am 28.Mirz 1957 fasste der Regierungsrat den Beschluss,
Lehrern, welche sich voriibergehend wieder als Vikare
zur Verfiigung stellen, sei die Rente vom 19. Arbeitstag
weg so zu kiirzen (fiir die Lehrer der Stadt Ziirich die
Besoldung), dass sie pro Tag mit Rente und Vikariats-
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entschidigung zusammen nicht hoher kimen als ein ge-
wihlter Lehrer mit maximaler Besoldung. Da Vikare
aber sonntags und in den Ferien keinen Lohn erhalten
und zudem auch nicht das ganze Jahr voll beschiftigt
sind, werden sie durch diese Regelung erheblich schlech-
tergestellt als gewihlte Kollegen.

Eine Besprechung mit den Herren Finanz- und Er-
ziehungsdirektoren verlief erfolglos. Deshalb beschlos-
sen die betroffenen Kollegen, kiinftig nur noch 18 Tage
Vikariatsdienst zu leisten. Nachtriglich gelangte der
Vorstand des ZKLV nochmals in einer Eingabe mit der
Bitte an den Regierungsrat, er moge auf seinen Be-
schluss vom 28. Mérz 1957 zuriickkommen und nur dort
eine Verrechnung vornehmen, wo auf das Jahr bezogen
die Einnahmen eines Pensionierten aus Rente und Vika-
riatsentschidigung hoher seien als seine frithere Be-
soldung.

Tatsache aber bleibt, dass durch diesen Beschluss des
Regierungsrates unserer Volksschule wertvolle und heute
zufolge des Lehrermangels doppelt notwendige Lehr-
krifte verlorengehen. Diese Tatsache bewog Kantonsrat
Widmer (Uster), gegen Ende des Jahres im Rat die fol-
gende Kleine Anfrage einzureichen:

Der Lehrermangel ist im Kanton Ziirich nach wie vor sehr
gross. Erziehungsdirektion und Schulpflegen sind gezwun-
gen, alle Moglichkeiten zur Besetzung der Vikariate aus-
zuschopfen. Zu diesem Zweck werden stindig auch pen-
sionierte Lehrkrifte zum Schuldienst herangezogen.

Der Regierungsrat wird um Auskunft ersucht, weshalb seit
Friihjahr 1957 diesen Lehrkriiften vom 19. Schultag jedes
Vikariates an, ihre Pension oder Vikariatsbesoldung ge-
kiirzt wird.

Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass es sich
hier um eine ungerechte Massnahme handelt?

Glaubt der Regierungsrat nicht auch, dass der Schule ein
schlechter Dienst erwiesen wird, wenn diese Lehrer und
Lehrerinnen nur noch Vikariate iibernehmen, die hoch-
stens drei Wochen dauern, oder diese alle drei Wochen
wechseln?

Die Antwort der Regierung steht noch aus.

G. Rechtsfragen

1. Polizeibusse fiir Anwendung der Kirperstrafe
(Jahresbericht 1956, Seite 21)

In vier Fillen wurden in den Jahren 1952 bis 1956
Lehrer zufolge Anwendung der Korperstrafe eingeklagt,
und in drei Fillen wurden Polizeibussen gefillt, wih-
rend im vierten Fall ein Vergleich zustande kam. Fiir alle
drei Bussen fithrte das Ersuchen nach gerichtlicher Be-
urteilung zur Sistierung der Busse, da in keinem Fall
der Lehrer seine Strafbefugnisse iiberschritten, sondern
vielmehr in korrekter Anwendung des Ziichtigungs-
rechtes gehandelt hatte. Die grundsitzliche Behandlung
der ganzen Frage wurde, da sie nicht dringend ist und
die Erziehungsdirektion zurzeit mit Arbeit iiberlastet
sei, auf das nichste Jahr verschoben.

Der Kantonalvorstand ist der Auffassung, dass in be-
anstandeten Fillen von kérperlicher Ziichtigung, bevor
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eine Polizeibusse verhingt wird, zuerst durch die Schul-
pflege abgekldrt werden sollte, ob der Lehrer seine Kom-
petenzen wirklich iiberschritten habe. Nur so kann ein
Leerlauf vermieden werden, welcher der Schule mei-
stens noch Schaden zufiigt.

2. Riickzahlung zuviel bezogenen Lohnes
(PB Nr. 15/1957)

In einer Gemeinde wurde einem Lehrer wihrend meh-
rerer Jahre zuviel Lohn ausbezahlt, ohne dass weder die
Gemeinde noch der Lehrer dies bemerkten. Es stellte
sich die Frage, ob der Lehrer zur Zuriickzahlung der
zuviel erhaltenen Summe verpflichtet werden konne
oder nicht. Der Rechtskonsulent des ZKLV kam zur
Auffassung, so wenig ein Biirger irrtiimlicherweise zuviel
bezahlte Steuern zuriickverlangen kénne (§ 108 des
Kantonalen Steuergesetzes), stehe weder einer Gemeinde
noch dem Staat das Recht zu, zuviel ausbezahlte Besol-
dung zuriickzufordern, vor allem dann nicht, wenn der
Lehrer nachweisen kénne, dass er die ganze bezogene
Besoldung zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ver-
wendet habe.

3. Pflegesitzungen ohne Lehrer

Die Stimmbiirger der Gemeinde Thalwil stimmten der
revidierten Gemeindeordnung zu, welche in Artikel 51,
Absatz 2, folgenden Passus enthielt:

«Die Pflege ist ausnahmsweise berechtigt, unter Aus-
schluss der Lehrer zu verhandeln.»

Gegen diese Bestimmung erhoben sowohl die Lehrer
von Thalwil wie auch der ZKL.V Rekurs beim Bezirksrat
des Bezirkes Horgen, da das kantonale Recht (§ 81, Ab-
satz 4, des Gemeindegesetzes) keine solche Ausnahme-
bestimmung zulidsst. Vielmehr sind alle Lehrer oder,
wenn die Gemeindeordnung dies vorsieht, eine Abord-
nung derselben zu allen Pflegesitzungen einzuladen,
und die Lehrer ihrerseits haben die Verpflichtung, an
den Sitzungen der Pflege teilzunehmen, um als Fach-
leute in allen Schulfragen mit beratender Stimme mit-
zuarbeiten. Es ist bedauerlich, dass einzelne Pflege-
mitglieder in den Lehrern nur «ihre Angestellten» und
«Untergebenen» sehen — was sie aber weder rechtlich
noch praktisch sind — und nicht, wie es die Schulgesetz-
gebung unseres und der andern Kantone der Schweiz
verlangt, ihre engsten und wertvollsten Mitarbeiter. Nur
dort, wo Pflege und Lehrer eng zusammenarbeiten und
«am gleichen Strick ziehen», gedeiht unsere Volks-
schule. An Beweisen hiefiir fehlt es wahrlich nicht.

4. Der Lehrer als Zeuge vor Gericht
(PB Nr. 18/1957)

Ein Lehrer wurde in einem Ehescheidungsprozess in
seiner Funktion als Lehrer als Zeuge vor Bezirksgericht
geladen, um Aussagen iiber einen Vormund zu machen,
von dem der Kollege selber ein Kind in seiner Schul-
klasse hatte. Da der Lehrer befiirchtete, seine Aus-
sagen konnten sein gutes Einvernehmen mit dem Vor-
mund und Vater seines Schiilers triiben, sah er sich vor
die Frage gestellt, ob er nicht berechtigt sei, die Zeugen-
aussage zu verweigern, obwohl grundsitzlich jeder als
Zeuge Aufgerufene zu wahrheitsgetreuer Aussage ver-
pflichtet ist. :

Das Bezirksgericht Ziirich entschied, dass der Lehrer
vor allem nach § 71 des ziircherischen Gesetzes iiber das
Gemeindewesen von der Zeugenaussage zu entbinden
sei. § 71 des Gemeindegesetzes lautet:
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Mitglieder der Behorde sowie Beamte und Angestellte sind
verpflichtet, in Amts- und Dienstsachen Verschwiegenhei:
zu beobachten, soweit es sich um Tatsachen und Verhilt-
nisse handelt, deren Geheimhaltung das Interesse der Ge-
meinde oder der beteiligten Privaten erfordert.

5. Dispensation von jiidischen und adventistischen Schii-
lern vom Unterricht am Samstagvormittag
(Jahresbericht 1955, Seite 36)

Obwohl der Beschluss des Regierungsrates vom 25. Mai
1955 die Dispensationsmoglichkeit fiir jiidische und
adventistische Schiiler vom Unterricht am Samstagvor-
mittag nur fiir die Dauer von zwei Jahren, bis Ende
Schuljahr 1956/57, einfiihrte, konnte auch im Berichts-
jahr noch keine definitive Regelung getroffen werden.
da die Bezirksschulpflege Ziirich von der Erziehungs-
direktion zu spit Gelegenheit zur Vernehmlassung er-
hielt und im Jahr 1957 nicht mehr dariiber beschliesse:
konnte.

6. Schaffung eines Beamiendisziplinarrechtes
(PB Nr. 16/17 und 20/21, 1957)

Nachdem der Antrag des Regierungsrates zur Schaffunc
einer Verwaltungsgerichtsbarkeit keine Bestimmunger
fiir ein Beamtendisziplinarrecht vorsah, gelangten die
Personalverbinde mit einer Eingabe an den Regierungs-
rat, es sei die Schaffung des Entwurfes fiir ein Beamter
disziplinarrecht zu veranlassen, da das Fehlen eine:
Disziplinarordnung fiir den kantonalen Bereich ein Ele-
ment der Rechtsunsicherheit darstelle, welches sofori
dann zur Geltung komme, wenn eine Disziplinarunter-
suchung von einiger Bedeutung durchgefiihrt werder
miisse.

In seiner Antwort sicherte der Regierungsrat der
kantonalen Personalverbidnden zu, die Frage unverziig-
lich zu priifen.

H. Reorganisation der Oberstufe
(Jahresbericht 1956, Seite 22)

Die Volksschulgesetzkommission des ZKLV tagte im
vergangenen Jahr viermal und befasste sich mit dem
Lehrplan der neuen Sekundarschule (alte Bezeichnung:
Werkschule), mit der Verordnung iiber die Zuteilung
der Schiiler in die Oberstufe und mit der Vorlage des
Regierungsrates zur Reorganisation der Oberstufe vom
1. August 1957.

In einer Eingabe an die Kommission des Kantons-
rates zur Beratung der Vorlage des Regierungsrates
richteten der Kantonalvorstand und der Synodalvorstand
nach vorheriger Beratung durch die Volksschulgesetzkom-
mission des ZKLV das Begehren auf Aenderung einiger
weniger Paragraphen der regierungsritlichen Vorlage
Im grossen und ganzen fand die Vorlage des Regierungs-
rates die Zustimmung und Unterstiitzung der Volks-
schulgesetzkommission des ZKLV, und es ist nur zu
hoffen, der Kantonsrat werde die Vorlage in wesent-
lichen Punkten nicht so #ndern, dass die Lehrerschaft
ihr dann nicht mehr zustimmen kann.

I. Kommission der Erziehungsdirektion zur Ueber-
priifung der Promotionsbestimmungen der Volks-
schule

Im Berichtsjahr setzte die Erziehungsdirektion eine
Studienkommission von Lehrern und Schulbehérdemit-
gliedern ein, welche die Promotionsbestimmungen de
Volksschule zu iiberpriifen hat. Als Vertreter des ZKL\

(34



-ehort ihr Kantonalvorstandsmitglied E. Ernst, Wald,
.n. Den Vorsitz fithrt Dr. E. Schlatter, Sekretir der Er-
siehungsdirektion.

K. Abéiinderung der Lehrerbildungsgesetze
(Jahresbericht 1956, Seite 32)

Das Ziirchervolk nahm am 7. April 1957 das Gesetz iiber
lie Abianderung der Lehrerbildungsgesetze mit 75 903
Ja gegen 35 872 Nein an. Das Gesetz, dem von keiner
Seite Opposition erwachsen war, hat folgenden Wort-
laut:

§ 8. Biirger des Kantons Ziirich und andere Schweizer
Biirger, die seit mehr als fiinf Jahren im Kanton nieder-
gelassen sind, erhalten zwei Jahre nach Bestehen der
Fzhigkeitspriifung (§ 6) das Zeugnis der Wihlbarkeit als
Lehrer der staatlichen Primarschule, sofern sie — in der
Regel wihrend eines Jahres — Schuldienst geleistet
haben.

Der Erziehungsrat kann das Wihlbarkeitszeugnis ver-
weigern oder erst in einem spitern Zeitpunkt erteilen,
wenn sich der Bewerber in seiner Berufstitigkeit nicht
bewihrt hat, die gesundheitlichen Voraussetzungen fiir
den Schuldienst nicht vorhanden sind oder die Ver-
trauenswiirdigkeit des Bewerbers wegen staatsfeindlicher
Tatigkeit fehlt.

Der Erziehungsrat ist berechtigt, einem Lehrer wegen
wiederholter schwerer Verletzung seiner Berufspflichten,
sittlicher Verfehlungen an Minderjihrigen, Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe fiir eine aus ehrloser Gesinnung
veriibte Tat oder schwerer Verletzung der Treuepflicht
durch staatsfeindliche Tatigkeit das Wihlbarkeitszeugnis
voriibergehend oder dauernd zu entziehen.

Gegen die Verweigerung des Wihlbarkeitszeugnisses kann
beim Regierungsrat, gegen den Entzug der Wihlbarkeits-
zeugnisses bei einer mit fiinf Mitgliedern besetzten Kam-
mer des Obergerichtes innerhalb einer Frist von zehn
Tagen Rekurs eingereicht werden.

§ 8bis. Stehen nicht geniigend wihlbare Lehrer zur
Verfiigung, kann der Erziehungsrat ausnahmsweise zur Ge-
winnung tiichtiger Lehrkrifte ausserkantonale Fzhigkeits-
ausweise ganz oder teilweise anerkennen und das Wihl-
barkeitszeugnis unter Verzicht auf einzelne gesetzliche
Erfordernisse verleihen, sofern sich ein Lehrer iiber mehr-
jahrige erfolgreiche Unterrichtspraxis ausweist und sich in
der Regel wihrend eines Jahres im ziircherischen Schul-
dienst bewihrt hat.

Art. 2. Das Gesetz iiber die Ausbildung und Priifung von
Sekundarlehrern vom 27. Mirz 1881 wird durch folgende
Bestimmungen erginzt:

§ 8bis. Fiir die Verweigerung und den Entzug des Wihl-
barkeitszeugnisses findet § 8, Abs. 24, des Gesetzes iiber
die Ausbildung von Lehrkriften fiir die Primarschule An-
wendung.

§ 8ter. Stehen nicht geniigend wéhlbare Lehrer zur Ver-
fiigung, kann der Erziehungsrat ausnahmsweise zur Ge-
winnung tiichtiger Lehrkrifte ausserkantonale Patente
ganz oder teilweise anerkennen und das Wihlbarkeits-
zeugnis unter Verzicht auf einzelne gesetzliche Erforder-
nisse verleihen, sofern sich ein Lehrer iiber mehrjihrige
erfolgreiche Unterrichtspraxis ausweist und sich in der

Regel wihrend eines Jahres im ziircherischen Schuldienst
bewihrt hat.

Die kantonsritliche Kommission hatte noch die Bestim-
mung in das Gesetz aufgenommen, dass ein ausserkanto-
naler Lehrer sich in der Regel wihrend eines Jahres im
ziircherischen Schuldienst bewdhrt haben miisse, bevor
cr das Wiihlbarkeitszeugnis erhalte. Der Kantonalvor-
stand kam zur Ansicht, das Gesetz in seiner endgiiltigen
Hassung zusammen mit den ausfiihrlichen Ausfithrungs-
Lestimmungen entspreche inhaltlich weitgehend den
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Forderungen der Lehrerschaft. Die neuen Bestimmun-
gen, richtig und massvoll angewendet, werden in be-
scheidenem Rahmen mithelfen, den Lehrermangel in
unserem Kanton etwas zu mildern, ohne andere Kantone
allzusehr zu benachteiligen.

L. Lehrermangel
(Jahresbericht 1956, Seite 34, und PB Nr. 13, 16 und
92/1957)

Im Berichtsjahr befasste sich der Kantonalvorstand oft
mit dem Problem des Lehrermangels. Seine Auffassung,
es sollte méglich sein, im Kanton Ziirich den Lehrer-
mangel auf dem Weg der normalen Lehrerausbildung
zu beheben, fand er darin weitgehend bestitigt, dass im
Friithjahr rund 270 Schiiler in die Unterseminarien und
Lehramtsschulen aufgenommen werden konnten gegen-
iiber nur 200 im Vorjahr. Dies wurde moglich, weil be-
deutend mehr Anmeldungen zu den Aufnahmeprii-
fungen eingingen. Der Kantonalvorstand erliess daher
auch im vergangenen Jahr zweimal, im Sommer und
gegen Jahresende, in allen Zeitungen des Kantons und
auch im «Pidagogischen Beobachter» Aufrufe, es sollten
sich wieder mehr Burschen und Midchen fiir den
Lehrerberuf melden.

Dann gelangte er mit einer Eingabe an Erziehungsrat
und Erziehungsdirektion, in welcher er ausfiihrlich zum
ganzen Problem Stellung nahm und folgende Mass-
nahmen vorschlug:

1. Sofortmassnahmen

a) Errichtung einer Lehramtsabteilung (Untersemi-
nar) in Ziirich, vor allem fiir Schiiler aus den Be-
zirken Affoltern, Biilach und Dielsdorf.

b) Zentrale Ausschreibung und Entgegennahme der
Anmeldungen zur Aufnahmepriifung unter dem
Vorbehalt der definitiven Zuteilung (Kiisnacht
oder Ziirich) durch die Erziehungsdirektion.

¢) Vereinheitlichung der Aufnahmepriifungen.

d) Ausbau des Oberseminars, damit es im Jahre
1961 in der Lage ist, die 270 bis 300 Schiiler
aufnehmen zu kénnen.

Alle diese Massnahmen konnen sofort ohne Ge-
setzesrevision durchgefiihrt werden.

9. Spdtere Massnahmen

Umgestaltung aller Lehramtsschulen in Untersemi-
narabteilungen, was den Vorteil bringt, dass die
ganze Lehrerbildung an die dritte Klasse der
Sekundarschule anschliessen und der Vorkurs des
Oberseminars wieder ein normales Ausmass er-
halten wird, indem dort nur noch Maturanden ein-
treten. Fiir diese Revision ist aber eine Gesetzes-
revision notwendig.

Es ist nun zu Beginn des Schuljahres 1958/59 vor-
gesehen, dass die Tochterschule der Stadt Ziirich, um
das Unterseminar Kiisnacht zu entlasten, eine bis zwei
zusitzliche Klassen bildet und, da Kiisnacht aus Raum-
mangel fiirs neue Schuljahr nur mehr drei und nicht
wieder vier erste Klassen bilden kann, in Ziirich eine
Filiale des Unterseminars Kiisnacht mit einer bis zwei
ersten Klassen zu erdffnen. Wir hoffen, es werden im
kommenden Friithjahr wieder geniigend Anmeldungen
fiir die Lehrerausbildung eingehen, damit mit den vor-
gesehenen Massnahmen dem Lehrermangel energisch
abgeholfen werden kann. J. B.
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Ziircher Kantonaler Lehrerverein

VORANSCHLAG 1958

Rechnung Budget Budget
1956 1957 1958
Fr. Fr. Fr.
A. Einnahmen
1. Jahresbeitrige 30 896.25 38000.— 40 000.—
DAL AT (1] 1 e P e e o 946.35 900.— 900.—
3. «Pid. Beobachter» . 193.50 250.— 550.—
4. Verschiedenes 686.15 © 450.— 450.—
Total der Einnahmen 32722.25 39600.— 41900.—
B. Ausgaben
1. Vorstand 10157.30 13000.— 13900.—
2. Delegierten-
versammlung . . . . 127320 1300.— 1300—
3. Schul- und Standes-
fragen . 0=t 3169.55 3500.— 3500.—
4. «Pid. Beobachter» . 579195 6000.— 6000.—
5. Drucksachen . 956.95 1000.— 1100.—
6. Biiro und Biirohilfe . 4556.50 5000.— 5000.—
7. Rechtshilfe 882.05 1400.— 1800.—
8. Unterstiitzungen — 100.— 200.—
9. Zeitungen . 27405  300.—  300.—
10. Passivzinsen
und Gebiihren 122.20 200.— 200.—
1) Steuwern o o/ S 275.35 300.— 300.—
12. SLV: Delegierten-
versammlung . . 175 — 750.— 750.—
13. Verbandsbeitrige 2058.50 2100.— 2200.—
14. Ehrenausgaben . . 62.95 200.— 300.—
15. Mitgliederwerbung . . 892.— 800.— 800.—
16. Verschiedene Auslagen 121.05 150.— 150.—
17. Bestitigungswahlen —_ —_ 600.—
18. Fonds fiir a. 0. gewerk-
schaftliche Aufgaben . 1085.75 3400.— 3400.—
19. Fonds Pdd. Woche . 57.30 100.— 100.—
Total der Ausgaben 31911.65 39600.— 41900.—
C. Abschluss
Total der Einnahmen . 3272225 39 600.— 41 900.—
Total der Ausgaben 3191165 39600.— 41900.—
Vorschlag 810.60 —_ —_—

Zum Voranschlag 1958

Dem Voranschlag 1958 liegt der unverinderte Mitglie-
derbeitrag von Fr.15.— zugrunde. Im besonderen ist
dem Umstande Rechnung zu tragen, dass in diesem
Jahr Bestitigungswahlen der Primarlehrer stattfinden,
die sich jeweils auch auf unsere Kasse auswirken.

Die Einnahmen aus den Mitgliederbeitrigen konnen
in Anlehnung an das Rechnungsergebnis vom Vorjahr
erneut um Fr. 2000.— hoher veranschlagt werden. Mit
Riicksicht auf die Riickerstattung der Auslagen fiir die
Publikationen des Synodalvorstandes im PB von seiten
der Erziehungsdirektion konnen die Einnahmen des PB
um Fr.300.— hoher eingestellt werden. Die tbrigen
Positionen bleiben unverindert. Damit stellen sich die
voraussichtlichen Gesamteinnahmen auf Fr. 41 900.—,
Fr. 2300.— hoher als im Vorjahr.

Die Ausgaben zeigen gegeniiber dem Voranschlag des
Vorjahres nur wenige Verinderungen. Die Auslagen fiir
den Vorstand sind mit Riicksicht auf das Rechnungs-
ergebnis 1957 und der vermutlich weiterhin sehr starken

Beanspruchung fiir Fahrt- und Sitzungsentschidigungen
um Fr. 900.— hoher eingesetzt worden. Der Posten fiir
Drucksachen ist um Fr. 100.— héher als im vorjéihrigen
Budget, kann aber um rund Fr. 450.— unter dem Rech-
nungsergebnis 1957 bleiben, weil dieses durch den Neu-
druck der Statuten wesentlich erhoht worden ist, eine
Auslage, die erst nach Jahren wieder notig sein wird.
Bei der Rechtshilfe sind bereits erledigte und kost-
spielige pendente Fille beriicksichtigt, womit sich eine
Erhohung um Fr. 400.— aufdriingt. Moglicherweise ist
sogar mit einer Ueberschreitung zu rechnen. Fiir Unter-
stiitzungen, Verbandsbeitrige und Ehrenausgaben sind je
Fr. 100.— mehr eingestellt worden. Nur in den betref.
fenden Jahren erscheint in unserer Rechnung die Posi
tion Bestdtigungswahlen, fiir die diesmal Fr. 600.—
bereitgestellt werden. Dem Fonds fiir ausserordentliche
gewerkschaftliche Aufgaben soll wie im Vorjahr neber
der Zinsgutschrift und der ordentlichen Einlage eine
ausserordentliche Zuwendung von Fr. 2500.— iiber
wiesen werden. Die iibrigen Posten bleiben unveriindert
weil sie sich annihernd mit dem vorjihrigen Rechnungs
ergebnis decken. Damit ergibt sich eine voraussichtlich:
Ausgabensumme von Fr. 41900.—, und der Voranschla:
ist ausgeglichen. H.K

AUS DEN SITZUNGEN DES KANTONAL-
VORSTANDES

32. Sitzung, 12. Dezember 1957, Ziirich

Der durch Vorstandsmitglieder der Lehrervereine Ziiric!
und Winterthur erweiterte Kantonalvorstand besprich
mit dem Synodalvorstand Fragen der Zusammenarbei
zwischen Synode und Kapitel einerseits und dem ZKL"
anderseits. Eine Reihe von Punkten gibt Anlass zu aus
giebiger Diskussion (Stellung der Stufenkonferenze:
zwischen amtlicher und freier Lehrerorganisation, Be
deutung und Aufgabe der Kapitelsprisidenten- un
Referentenkonferenzen im Rahmen der amtlichen Org:
nisation usw.). Die Aussprache wird spiter fortgesetzt.

Aussprache iiber die Moglichkeit, auf welchem Weg
das Begutachtungsrecht der Kapitel zur Verordnun
iiber das Uebertrittsverfahren in die neu zu schaffend
Oberstufe ausgeiibt werden kann. E.l

VERWALTUNGSKOMMISSION DER BVK

Die Vakanzen in der Verwaltungskommission der Kant:
nalen Beamtenversicherungskasse sind durch Beschlus
des Regierungsrates fiir den Rest der laufenden Amt
dauer 1955/59 wieder besetzt worden durch die Herre:
Gottfried Spoerri, Kantonsrat, Kiisnacht;
Bruno Flueler, Dr. jur., Kantonsrat, Kiisnacht
(bisher Ersatzmitglied);
Paul Deuring, Kantonsrat, Winterthur
(als Ersatzmitglied).

Reisedienst des ZK-LV

Der vor zwei Jahren versuchsweise eingefiihrte Reis:
dienst des ZKLV zur Vermittlung verbilligter Auslan
reisen fiir unsere Mitglieder wird nicht mehr weite
gefithrt. Da nur sehr wenige Mitglieder von dies:
Vermittlung Gebrauch machten, rechtfertigte sich d
organisatorische Aufwand nicht mebhr.

Der Vorstand des ZKI.

Redaktion des «Pddagogischen Beobachters»: Max Suter, Frankentalerstrasse 16, Ziirich 10/49
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SCHULHEFTE

sind unsere Spezialitat

ERNST INGOLD & CO. HERZOGENBUCHSEE
Das Spezialhaus fiir Schulbedarf

Bei Kauf oder Reparaturen von

Uhren, Bijouterien
wendet man sich am besten an das
Uhren- und Bijouteriegeschéft
Rentsch & Co. Ziirich
Weinbergstrasse 1/3 beim Zentral
Ueblicher Lehrerrabatt

Wir erteilen

Darlehen

® ohne Biirgen

® ohne komplizierte
Formalitaten

® ohne Anfrage beim
Arbeitgeber oder bei
Verwandten

Absolut diskrete Behand-
lung zugesichert

Violinen
fiir Anfanger

Bank Prokredit - Ziirich

Talacker 42 s, 3/s-, 4/:i-Grosse

Gebrauchte von Fr.50.—
an. Neue ab Fr. 80.—

Violinen
fiir Fortgeschrittene
gutes Tonholz
saubere Arbeit
Fr. 125.— bis 350.—

Atelier fiir Geigenbau
und kunstgerechte
Reparaturen

\._ FAHNEN-FABRIK
HUTVIAGHER-SCHALCH:
N

HUG & CO.,, ZURICH

Limmatquai 26/28
Tel. (051) 32 68 50

Schulmobel aus Holz und Stahirohr
zdhlen zu unseren Spezialitdten

Jahrzehntelange Erfahrung biirgt fiir gute Beratung

Titsch AG Klingnau
Tel. (056) 51017 und 51018 Gegriindet im Jahre 1870

Ferien mit der

Holiday Fellowship

in England, Schottland, Wales oder Irland. Ueber
30 sogenannte «Guest. and Country-Houses», meist
am Meer. Sie verbringen Ferien in typisch engli-
scher Gesellschaft, mit fréhlichen und ungezwunge-
nen Anldssen und Exkursionen, frischen Sprach-
kenntnisse auf und lernen Land und Leute kennen,
wie dies bei anderen Reisen nicht mdglich ist. Die
Reise kann beliebig erfolgen: mit eigenem Fahr-
zeug, per Flugzeug oder Bahn (zum Teil verbilligt).

Wochenpauschalpreise Fr. 75.— bis Fr. 115.—

lllustrierten Spezialprospekt und Adressen ehe-
maliger Teilnehmer (auch Mitglieder des Schweize-
rischen Lehrervereins) auf Verlangen durch Vertre-
tung der Holiday-Fellowship-Institution:

Reisebureau Swss TG.H\IG

A. Arnosti & Co., Basel, «Drachen-Shopping-Centre»
Aeschenvorstadt 24, Telephon (061) 23 99 90

3 Wo
Beschwingt und klar erhalten Sie den Prospekt fir
Handbuch des Schreib- Krampfadernstrimpfe?

unterrichts fiir alle Schul-

jahre, 128 S., Fr. 9.—

Im Buchhandel oder vom

Verfasser H. Gentsch,
Uster ZH

Ay

Zhrich Seefeldstrasse 4

ziirich .2~ Minerva

| Handelsschule Vorbereitung :
Arztgehilfinnenschule  Maturitit ETH

IderzEisenhutc

Turn-, Sport- und Spielgerédtefabrik
Tel. (051) 9009 05

Kiisnacht-Zch.

Fabrik Ebnat-Kappel

Sa@mtliche Gerdte nach den
Vorschriften der neuen
Turnschule

Direkter Versand ab Fabrik

Im Maiheft:

J2.2] Schweizerische Monatsschrift
Der Garten




Einmalige

Studien- und Ferienreise
durch

SPANIEN

Barcelona — Valencia — Granada — Malaga — Tanger —
Gibraltar — Sevilla — Cérdoba — Madrid — Santander

Fahrt ausschliesslich in modernen Luxuswagen. Nur kleine
Gruppe. Reisedauer vier Wochen. Abfahrt 21. Juli 1958.
Pauschalpreis Fr. 1280.—. Ausfiihrliches Reiseprogramm
gratis durch Hauser, Winterthurerstrasse 531, Ziirich 11/51.

Schweizerischer Verein fiir Handarbeit und Schulreform

Fir Kolleginnen und Kollegen geschrieben:

Heimatkunde
von Jakob Wahrenberger

Handarbeiten

Wir flechten, weben, verzieren wie die
Pfahlbauer, von Kurt Schweizer und Ren¢
Vogt

Auf neuen Wegen

Moderne Unterrichtsformen in der Schweiz,
von R.Dottrens, L. Weber und W. Lusten-
berger

Zu beziehen bei:
Ernst Ingold, Schulmaterialien, Herzogenbuchsee
Franz Schubiger, Schulmaterialien, Winterthur

Schulpavillons

System «WSA»

Fur rasche Erstellung von zerlegbaren Schulpavillons haben wir stets Elemente vorrdtig. Teilen Sie
uns bitte Ihre Wiinsche mit. Wir unterbreiten lhnen gerne praktische und wirtschaftliche Vorschlage.

) WINCKLER AIG FRIEOERG

Mahen Sie Ihren Rasen elektrisch...
mit

Solf—

Sie brauchen keinen Treibstoff einzufiilien,
kein Schmiermittel, der Motor lauft viel ru-
higer, und infolge seiner héhern Touren-
zahl erhalten Sie einen schonen, gleich-
massigen Schniit. — Mit dem elektri-

schen Rasenmaher «Golf» brauchen

Sie nicht mehr mit Sichel und

Schere nachzuschneiden: ohne

die Pflanzen zu beschadigen,

maht «Golf» bis dicht unter

Biische und B&ume, art
tet an steilsten Hangen,

tenwegen wirklich sauber
Plage war, wird dank seiner le
ten Handhabung zum wahren Verg
gen. «Golf» wiegt nur 10 kg. Preis

messer Fr. 440.— plus Kabel.

Verlangen Sie ¢
unverbindliche Vorfiihrung in lhrem Ga

J. Schlumpf AG, Steinhausen :

Telephon (042) 4°

AZ

Zlrich 1

einem Jahr Garantie und einem Ersa’i-

senkanten, Hausmauern, Picl

schnell. Was friher eine miihevcie

i+

[}

o el o



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 23. Mai 1958, Nummer 9

